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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

15.01.1986 

Geschäftszahl 

85/13/0109 

Rechtssatz 

Die zu § 32 EStG angeführten Einkünfte sind der Einkunftsart zuzurechnen, mit der sie wirtschaftlich 
zusammenhängen. 


